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Einleitung 

Das Zusammenwachsen Europas in den Formen der Europäischen Ge-
meinschaften und nunmehr auch der - durch den Maastrichter Vertrag ge-
gründeten - Europäischen Union ist von einer starken Dynamik gezeichnet. 
Die europäische Staatenverbindung war zwar ursprünglich in erster Linie als 
Wirtschaftsgemeinschaft konzipiert. Ihre Rechtsordnung trägt daher betont 
nüchterne, juristische Züge. Auch ist das Pathos des europäischen Aufbruchs 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in vielen Staaten verebbt. Gleich-
wohl hat das Fortschreiten der europäischen Integration zu einem neuen Eu-
ropa aus mannigfachen Gründen nicht nachgelassen. Die Europäische Union 
stützt sich in ihrer gegenwärtigen Gestalt auf ein umfangreiches Netz vertrag-
licher Grundlagen, ein stattliches Instrumentarium europäischer Behörden und 
deren vielfältige allgemeine und spezielle Rechtsakte, die die Funktionen der 
europäischen Staaten und das Leben der Gesellschaft in ihnen immer intensi-
ver regeln und bedingen. 

Hinter diesen technischen Prozessen aber steht bei führenden Politikern ein 
visionäres, erinnerungsschweres Ziel. Seit dem Großreich der Karolinger 
- dessen Grenzen durch die Ausweitung der Europäischen Union in den Mit-
telmeerraum, nach Norden und in den Osten weithin überschritten werden 
sollen - hat sich die Einheit Europas im vergangenen Jahrtausend zunehmend 
aufgelöst. Die universale Kaisermacht ist seit der Vernichtung der Staufer vor 
allem dem Streben der universalen päpstlichen Gewalt nach Weltherrschaft 
als einer neuen Rechts- und Friedensordnung des Abendlandes unterlegen. 
Doch auch diese hat ihr Ziel durch das kanonische Recht nicht verwirklichen 
können; sie hatte dem System der selbständigen europäischen Nationalstaaten 
zu weichen. Die Nationalstaaten haben ihre Interessen und rechtlichen Bezie-
hungen auf der Grundlage der staatlichen Souveränität durch das seit dem 
17. Jahrhundert sich entwickelnde Kriegs- und Friedensvölkerrecht in einen 
labilen Ausgleich zu bringen versucht, der in den Stürmen der beiden Welt-
kriege zutiefst erschüttert worden ist. Dies hat das Verlangen nach einer 
übergreifenden neuen Ordnung hervorgerufen. 

Für diese Ordnung soll der Föderalismus die politische Grundlage und das 
juristische Kernprinzip bilden. Der Föderalismus bietet hier den Vorzug be-
sonderer Elastizität und Entwicklungsoffenheit. Denn er enthält kein starres 
Modell, sondern birgt verschiedenste Erscheinungsformen mit zahlreichen 
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Facetten und unterschiedlichen Ausrichtungen in sich. Seine Beweglichkeit 
ennöglicht Kompromisse, die den jeweiligen historischen Gegebenheiten am 
stärksten angepaßt sind. Sie gibt Raum für vielfältige Arten föderativer Zu-
sammenschlüsse. Der Föderalismus ist mit einzelnen seiner besonderen Aus-
fonnungen nicht gleichzusetzen; so hat er etwa in verschiedenen Ausprägun-
gen des Staatenbundes und des Bundesstaates wie auch in der eigengearteten 
Struktur der Europäischen Union höchst unterschiedliche Ausgestaltungen 
gefunden. Den literarischen Versuchen, ihn nach bestimmten Kriterien zu 
definieren, hat dies seit seiner Entstehungsgeschichte erhebliche Schwierig-
keiten bereitet. Die Ursache liegt in erster Linie in seiner Abhängigkeit von 
der besonderen historischen Situation und von den Bemühungen und Erfol-
gen der maßgeblichen politischen Kräfte, die Herausforderungen ihrer Epoche 
jeweils durch eine besondere, zeitgerechte Fonn der Staatenverbindung zu 
meistem. Diese Aufgabe stellt sich für die Gegenwart in doppeltem Sinn: 

Die Überlagerung zweier Föderalismus-Modelle ist das besondere Charak-
teristikum und zugleich die besondere Schwierigkeit der europäischen Ei-
nigung für Deutschland. Dies bildet das zentrale Thema und den Reiz 
auch der folgenden Untersuchung. Der Föderalismus als das staatliche Sy-
stem des deutschen Bundesstaates wird überlagert, ja in mancher Hinsicht 
tiefgreifend verfonnt durch den Föderalismus als überstaatliches System 
des werdenden Europas der Union. Denn die Union soll nicht zur Auflö-
sung der Staatlichkeit ihrer nationalen Mitgliedstaaten führen; sie hat sich 
die Respektierung der nationalen Verfassungsordnungen zur Grundvoraus-
setzung, Grundlage und zum maßgeblichen Nonnprinzip ihrer eigenen 
europäischen Verfassung gesetzt. Der national staatliche Föderalismus 
Deutschlands (wie auch der wenigen anderen europäischen Bundesstaaten) 
soll durch den Föderalismus der Europäischen Union nicht zerstört - we-
der aufgezehrt noch ausgezehrt - werden, sondern als Nonnelement einen 
tragenden Baustein des europäischen Gebäudes bilden. Wegen dieser Dop-
pelung, d.h. des Ineinandergelagertseins der nationalen und supranationalen 
Föderalismusstrukturen aber treten auch die typischen Spannungen des 
Föderalismus in doppelter, ineinander verschränkter Weise auf. 

Der Föderalismus trägt eine Spannung in sich, die in jedem föderativen 
System zur Geltung kommt und im Zusammenhang mit der europäischen 
Integration erneut deutlich wird. Föderalistische Strukturen sollen eine 
dauernde Vereinigung der Gliedstaaten zur Erfüllung bestimmter gemein-
samer Ziele herstellen, die dauernde gemeinsame Erfüllung deren lebens-
notwendiger Interessen sichern und dafür in festen Fonnen ihre dauernde 
Integration gewährleisten. Und sie sollen andererseits die eigene Existenz, 
Eigenart und Selbstbestimmung ihrer Glieder als selbständiger Staaten po-
litisch ennöglichen und verfassungsrechtlich gewährleisten. Die einzelnen 
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Staaten können auf diese Weise in föderalistischen Verbindungen ihre hi-
storisch-politische Identität grundsätzlich behalten. Die Autonomie der 
Mitgliedstaaten soll somit durch das föderalistische Band einerseits gesi-
chert und gestärkt, andererseits beschränkt und in ein übergeordnetes Gan-
zes eingebunden werden. Und entsprechend wird die übergeordnete föde-
rale Organisation dadurch gegenüber den Einzelstaaten in ein ambivalentes 
System der Überordnung und des Geltungsvorrangs ihrer Funktionen und 
Rechtsakte, aber auch der Angewiesenheit auf die Freiheit, Kooperations-
bereitschaft und Bundestreue der Mitglieder gebracht. So ist die gegensei-
tige Ausrichtung aufeinander für die Gemeinschaft wie für ihre Glieder ein 
fundamentales Charakteristikum des föderalistischen Systems. Diese Span-
nung zwischen Freiheitssicherung und Freiheitsbegrenzung der Gliedstaa-
ten ist dem Wesen der föderalistischen Systeme immanent. Der Föderalis-
mus vereint als Prinzip staatlicher und überstaatlicher Gemeinschaftsbil-
dung empfindliche Fonnen der politischen Kultur in sich, die das notwen-
dige Maß an Unterordnung und Freiheitsbegrenzung auf die Einsicht und 
den Integrationswillen der Mitglieder gründen; diese unterscheiden sich 
deshalb in ihrer Angewiesenheit und Förderung von Freiheit und Freiwil-
ligkeit wesens mäßig tief von anderen, rigorosen Herrschaftsfonnen des 
Staats- wie des Völkerrechts. Eine solche Spannung zwischen Autonomie 
und Einordnung der Glieder sucht den Ausgleich zwischen den polaren 
Bedürfnissen nach Sicherung von Einheit und Vielheit durch ein komple-
xes politisches System. Der Föderalismus eignet sich deshalb dafür, die 
Vielfalt in der Einheit zu ennöglichen. Das Bedürfnis nach beidem ist das 
Kennzeichen einer entwickelten, ausdifferenzierten Kultur in den Feldern 
der Politik, des Geisteslebens, der Wirtschaft und der sozialen Strukturen. 

Die innere Grundspannung jedes föderativen Gebildes äußert sich in der 
typischen Wiederkehr bestimmter juristischer Fonnen: Zur Sicherung der Ei-
genexistenz und Selbstbestimmung der Mitglieder dient eine Reihe von Ga-
rantien ihrer Autonomie, die die Glieder vor dem Zugriff und der Vereinnah-
mung durch das übergeordnete Ganze sichern; ein föderalistisches System ist 
deshalb auf Nonnen der Abgrenzung der beiderseitigen Rechtssphären, der 
Begrenzung und wechselseitigen Achtung der Kompetenzen angewiesen. Da 
das föderative Ganze aber gerade auch seinen Teilen dienen soll, wie die Tei-
le dem Ganzen zu dienen haben, ist eine scharfe Trennung der Ziele und 
Funktionen auch in der juristischen Abgrenzung oftmals schwierig und kann 
zur Verwirrung führen. Viele föderale Organisationen haben sich deshalb zu 
scharfen Kompetenzabgrenzungen der Gesetzgebungs- und Verwaltungs funk-
tionen durchgerungen; andere - wie die Europäische Union - begnügen sich 
eher mit einer finalen Bestimmung der Gemeinschaftsfunktionen ohne eine 
scharf umrissene gegenständliche Abschichtung von Kompetenzbereichen. 
Diese juristisch-technischen Schwierigkeiten bei der Sonderung der gemein-
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